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An den
Regierungsrat des Kantons
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Rathausstrasse 2
4410 Liestal

Stellungnahme an den Regierungsrat zu Empfehlung T zum Bericht
der Geschäftsprüfungskommission an den Landral betreffend die
visitation bei der staatsanwaltschaft vom 1g. April 2o1g

Sehr geehrter Frau Regierungspräsidentin,
sehr geehrte Frau Regierungsrätin, sehr geehrte Herren Regierungsräte

Anlässlich einer gemeinsamen Sitzung im Dezember 2018 wurde die Fachkommission von der
Sicherheitsdirektion eingeladen, einä Stetlungnahme zu Empfehlung 7 des obgenannten
Berichts der Geschäftsprüfungskommission (GPK) zu verfassen. Diesäm Wunsch kommt die
Fachkommission gerne nach.

Die GPK hält in Empfehlung 7 ihres Berichts an den Landrat vom 18. April 2018 in pauschaler
Weise fest, dass von der Staatsanwaltschaft - ganz grundsätzlich - auöh die Nicht-Vornahme
von Zwangsmassnahmen begründet und festgehalten werden müssen. Wie die GpK zu dieser
generellen Einschätzung gelangt, ist angesichts ihrer Ausführung, welche lediglich auf die
Nichtanordnung einer allfälligen Obduktion im Rahmen von aussergewöhnlichen Todesfällen
Bezug nimmt, leider nicht ersichtlich. Ebenfalls ist nicht klar, ob die-Empfehlung auf eine rein
interne Dokumentation seitens der Staatsanwaltschaft abzielt oder ob Oie öpX gar eine
förmliche Eröffnung im Sinne einer analogen Anwendung der Bestimmung von Art. 1gg StpO
begehrt.

Art' 196 SIPO definiert die Zwangsmassnahme als Verfahrenshandlung einer Strafbehörde, die
in Grundrechte der_Betroffenen eingreift und den Zweckverfolgt, BeweTse zu sichern (tit. a), Oie
Anwesenheit von Personen im Verfahren sicherzustellen (lit.-b) oder die Vollstrecküng eines
Endentscheids zu gewährleisten (lit. c). Nebst der jeweiligen 2weckbestimmung ist iür den
Begriff Zwangsmassnahme demgemäss die Qualität der Maisnahme als Eingriff in Grundrechte
entscheidend. Als betroffene Grundrechte kommen solche gemäss Att. 7 ff. äV, Art. zff. EMRK
sowie Art. 6 ff. UNO-Pakt ll in Frage. So wird beispieisweise bei der Untersuchungshaft



(Aft.220 ff. SIPO) oder bei der Blutentnahme (Art. 251 StPO) in die persönliche Freiheit (Art. 10
Abs. 2 BV, Art. 5 Abs. 1 EMRK, Art. 9 UNO-Pakt ll) eingegriffen; bei Hausdurchsuchungen
(A\. ?44 f. SIPO) oder der Briefpost- oder Telefonübenvachung (Art. 269 tt. SIPO) in das neint
auf Schutz der Privatsphäre; oder bei der Beschlagnahme (Art. 263 ff. StpO) in die
Eigentumsgarantie (Art. 26 BV). Angesichts dieser weitreichenden Grundrechtsrelevanz macht
es denn auch Sinn, dass der Gesetzgeber für gewisse Zwangsmassnahmen ausdrücklich eine
schriftliche Anordnung vorgesehen hat (vgl. Art. 199 SIPO). Namentlich ist eine solche
vorgeschrieben für die polizeiliche Vorführung gemäss Art. 208 Abs. 1 StpO, die
Durchsuchungen und Untersuchungen nach Art. 241 ff. SIPO, die erkennungsdiensliche
Erfassung (Art. 260 Abs. 3 SIPO) sowie die Beschlagnahme gemäss Art. 263 Abs. 2 StpO. Bei
all diesen Zwangsmassnahmen ist in dringenden Fällen eine mündliche Anordnung
ausreichend, welche nachträglich schriftlich zu bestätigen ist. Gegen den schrifflich
begründeten Entscheid steht den Direktbetroffene sodann das Rechtmittel der Beschwerde
gemäss Art. 393 ff. SIPO und damit die Möglichkeit offen, den entsprechenden
Grundrechtseingriff bereits vor Übenveisung der AnklagÄ gerichtlich überprüfen zu lassen.

Bei einem Verzicht auf die Anordnung einer Zwangsmassnahme fehlt es demgegenüber
konsequentenrueise bereits an einem Grundrechtseingriff sowie - mindestens in den heisten
Fällen - auch an jedwedem Rechtsschutzinteresse von allenfalls beschwerdeberechtigten
Verfahrensbeteiligten. Folgerichtig sieht die Strafprozessordnung keine generelle schriffliche
Begründungspflicht der Untersuchungsbehörde für die Nichtanordnung von
Zwangsmassnahmen vor. Eine solche Vorgabe wird nicht nur vom Gesetzgeber niigendwo
stipuliert, sondern wäre aus verfahrensökonomischer Sicht überdies auch kaum praktika-bel und
sinnvoll. Ansonsten müsste sich die Staatsanwaltschaft in jedem einzelnen von ihr eröffneten
Verfahren jeweils schriftlich erklären, weshalb sie von der Vornahme sämflicher erdenkbarer
Zwangsmassnahmen abgesehen hat; dies selbst dann, wenn diese Massnahmen mit Blick auf
ihre jeweilige Zweckbestimmung im konkreten Fall schon prima vrsfa gar nie in Frage
gekommen wären. Dementsprechend lässt sich eine Forderung nach einer generellän
schriftlichen Begründungspflicht im Sinne einer analogen Anwendung der Bestimmung von
Art. 199 SIPO bei einer Nichtvornahme von Zwangsmassnahmen kaum ernsthaft vertreten. Die
Fachkommission geht folglich davon aus, dass sich die Empfehlung der GPK - im Sinne einer
internen Dokumentation - einzig auf den beispielhaft angeführten Fall einer Nichtanordnung
einer Obduktion im Rahmen von aussergewöhnlichen Todesfällen bezieht.

Grundsätzlich liegt es bei Konstellationen gemäss Art. 253 SIPO im Ermessen der
Staatsanwaltschaft, ob ein strafrechtlich relevantes Geschehen mit genügender Sicherheit
ausgeschlossen und deshalb auf eine rechtsmedizinische Obduktion verzichtet werden kann
(ULRlcH Zot-t-tNceR/GEnnlotrur KrpFER, Basler Kommentar StPO, 2. Aufl.,2O14, Art. 2S3 N 61).
Demgemäss besteht in diesem Zusammenhang eine hypothetische Gefahr, dass die
Staatsanwaltschaft mit Veruveis auf Art. 253 Abs. 2 StPO trotz offensichtlicher Hinweise auf eine
Straftat auf eine in der gegebenen Situation indizierte Obduktion verzichtet könnte (a.a.O., N
55). Ein solcher Verzicht wäre nicht nur im Hinblick auf das öffentliche lnteresse an der
Aufklärung von Todesfällen, sondern auch für Angehörigen eines Verstorbenen von einer
gewissen Tragweite. lnsofern wäre es in den Fällen, in welchen das IRM eine Obduktion
empfiehlt, die Staatsanwaltschaft jedoch von einer solchen absieht, wünschbar, dass die
Staatsanwaltschaft einen allfälligen Verzicht der Vornahme einer Obduktion dokumentiert und
begründet; dies gilt umso mehr, als dass mit einer allfällig auf eine Freigabe folgende
Einäscherung einer Leiche regelmässig eine unwiderrufliche Zerstörung eines poteniiellen
Beweismittels einhergeht. ln der Weisung Nr. 07/2012 der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft
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wird betreffend die Handhabung von aussergewöhnlichen Todesfällen statuiert, dass immer
dann, wenn aufgrund der Legalinspektion und der Gesamtumstände ein Tötungsdelikt nicht
ausgeschlossen werden kann oder sogar Hinweise auf ein Drittverschulden beltehen, eine
Obduktion anzuordnen ist (Ziff. 4). Wird nach der Legalinspektion keine Obduktion angeordnet,
so ist das Verfahren mittels einer (begründeten) Nichtanhandnahmeverfügung zu ädedigen
(Ziff . 5). Sollte also der wenig wahrscheinliche Fall eintreten, dass die Staatsanwaltschaft näch
der Legalinspektion - trotz gegenteiliger Empfehlung des IRM - auf die Anordnung einer
Obduktion verzichtet, so begründet sie diesen Entscheid mindestens im Rahmen einer
Nichtanhandnahmeverfügung schriftlich. Mit diesem Entscheid, welcher den Angehörigen des
Verstorbenen jeweils zut Kenntnis zugestellt wird, geht sodann auch eine
Rechtsmittelmöglichkeit sämtlicher allenfalls beschwerdelegitimierter Parteien einher. Damit
entspricht das Vorgehen der Staatsanwaltschaft insoweit den einschlägigen Vorgaben der
Lehre (vgl. hierzu die verschiedenen, ausführlich dargelegten Rnsätze bei UlRrcH
Zot-ltrucen/Grnruorrur KtprER, Basler Kommentar stPo, 2. Aufl.,2014, Art. 253 N 60). Dessen
ungeachtet wäre es zur Vermeidung von allfälligen Verfahrensfehlern wünschenswert, wenn die
Staatsanwaltschaft - im Sinne eines internen Kontrottsystems - bereits im Zeitpunkt der
Freigabe der Leiche ihre jeweiligen Überlegungen, die zur Freigabe gemäss Art. 2S3 Abs. 2
StPO geführt haben, schriftlich kurz dokumentiert. ln diesem Sinne folgt die Fachkommission
hier der mutmasslichen Empfehlung der GpK.

Wir danken für lhre Kenntnisnahme und stehen gerne für Rückfragen zur Verfügung

Mit freundlichen Grüssen

Fachkommission Aufsicht
über Staatsanwaltschaft u nd
Jugendanwaltschaft
Basel-Landschaft

Präsident Aktuar
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R. el F. Odermatt
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